
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/10/17 89/11/0052
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1989

Index

L92056 Altenheime Pflegeheime Sozialhilfe Steiermark

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

SHG Stmk 1977 §8 Abs4;

VwGG §33 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die Festsetzung der monatlichen Geldleistungen

nach dem stmk SHG durch die nach Einbringung der Beschwerde erlassene Anordnung, dass ein Abzug nach § 8 Abs 4

stmk SHG zu unterbleiben habe in Verbindung mit der Anordnung der Nachzahlung der betreffenden Beträge.
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